
1I--23f2 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XV. Gesetzgebung'iperiodc 

DER BUNDESMINISTER 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 
GZ. 10.000/6-Parl/81 

Wien, am 29. April 1981 

An die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

1017 WIEN 

1028 lAS 

1981 -Oi·· n r:. 
'Zu 102cf jJ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1028/J-NR/81, 

betreffend Maßnahmen zugunsten der Behinderten im Bundestheater

bereich, die die Abg. PETER und Genossen am 3. März 1981 an 

mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

In voller Anerkennung des besonderen Stellenwertes, den die 

Schaffung von Rollstuhlplätzen für Behinderte genießt, sind 

bereits in den Jahren 1974 bzw. 1975 sowohl im Akademietheater 

als auch im Burgtheater je zwei Rollstuhlplätze im Parterre

bereich des Zuschau~aumes geschaffen worden. Diese Rollstuhl

plätze werden zu einem besonders günstigen Kartenpreis abge

geben; sowohl Rollstuhlplatz als auch die Eintrittskarte für 

die Begleitperson kosten S 40,--. 

Im Schönnbrunner Schloßtheater wurden im Rahmen der Gerneralsanierung 

1980 die gleichen Vorkehrungen geschaffen. 

In der Staats- und Volksoper sind derzeit keine solche besonderen 

ROllstuhlplätze eingerichtet. Es ist jedoch im Rahmen des Steh

parterreumbaues der Volksoper im Sommer 1981 die Schaffung von 

zwei ROllstuhlplätzen im Stehpaterre geplant, die ab der Saison 

1981/82 zur Verfügung stehen würden. Ebenso ist in der Staats

oper für 1982 im Rahmen von Umbauten die Einrichtung von Roll

stuhlplätzen im Bereich der seitlichen Orchesterbrüstung vor

gesehen. 

Um behinderten Personen, die an einem Rollstuhl gebunden sind, 

1029/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



- 2 -

aber bereits jetzt schon den Besuch einer Staatsopern- oder 

Volksopernvorstellung zu erleichtern, wird ihnen ein be

günstigter Kauf von Logenkarten gewährt; die Begünstigung 

besteht darin, daß für zwei Plätze in einer Loge - ein 

Rollstuhl benötigt den Raum von zwei Sitzplätzen - nur 

ein Logenplatz zu bezahlen ist. 

I 
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